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Freistellungsbescheinigung

zum Steuerabzuq bei Bauleistungen
gemäß S 48 b Abs, 1 Satz l" des
Einkonmensteuergesetzes (EStG)
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wird hiernit bescheinigt, daEE der Ernpf,ä,nger der BauLeiEtung (LeiEtungsenpfänger) von der pfticht
zum Steuerabzug nach S 48 Abe. 1 ESte befreit ist.

Die Freistellungsbescheinigrung wird bis zun 31.07.2022 verlängert

Wichtiger Hinweia:

Diese Beschej-nj-gung ist dem Leistungsempfänger im original auszuhändigenf wenn sie für bestimmte
Bauleistungen gilt. Ist die Bescheinlgung für einen Zej-traum gül-tig, kann auch eine Kopie ausge-händigt werden. Das original ist mit Dienstsiegel-, Unterschrift und sicherheits-Nummer-versehÄn.

Der ],eistungra6lrpf:inge! hat die Möglichkeit, eich durch eine prüfung der cüJ-tigkeit der trreistel-
lungebescheinigunE ü,ber ej.n eventuelleE Haftungglisiko Gewisshej.t zu verschaffen.
Die Prüfung kann durch eine fnternetabfrage beim Bundeszentral-amt für steuern (r"Ivr\,r.bzst.bund.de)
erfolgen. Dazu werden die Daten beim Bundeszentralamt für Steuern gespeichert und--bEi-Einer
Internetabfrage dem Leistungsempfänger bekannt gegeben. Bestätigt das Bundeszentra]amt für
Steuern die Gültigkeit nicht oder kann der Leistungsempfänger eine Internetabfrage nicht durch-
führen, kann er sich durch eine Nachfrage bei dem auf der FreisteffunqsbeScheinigüng angegebenen
Finanzamt Gewissheit verschaffen, Das Unterlassen einer InternetabfragÄ beim Bundeszentra]-amt für
steuern oder einer Nachfrage beim Einanzamt begründet für sich allein keine zur Haftung führende
grobe Fahri-ässigkeit.

Die Befreiung von der Pfticht zum Steuerabzug giJ-t filr zahlungen, die innerhalb des o. g. cültig-
keitszeitraumes und/oder für die o.g. Bauleistungen geleistet werden. Die Aufrechnung-(verrecÄ-
nung) des Leistungsempfängers mit Gegenansprüchen gegeniiber dem Leistenden steht einer zahlunggleich.

Der llideffuf dieger BeEcheinigung bLeibt vorbehalten.

Im Auftrag
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